
 

 

DK 0 - Deponie Großmehring 
Vereinfachte generelle Charakterisierung 

 

Gültig ab 01.03.2024 V 7 – 20240301 - PM 
 

Abfallerzeuger  
(Die Anfallstelle des Abfalls, optional Stempel) 

Abfall-Anlieferer DBR 
(Vertragspartner der DBR, Stempel) 

Abfall-Transporteur 
(optional, wenn abweichend) 

Firma    

PLZ / Ort  

Anschrift  
Abfallherkunft Abfallmengen 

Baufirma  Ort: Tonnage/Volumen (ca.) in t:             in cbm:  

Recyclinghof  Ort: Kleinmenge? (< 500 cbm)  JA          NEIN 

Baustelle  Ort: Anlieferung (ca. KW) von:            bis: 
Vollständige Bezeichnung der Haufwerke bei Baustellen mit unterschiedlich beprobten Haufwerken 

Haufwerk A:  Haufwerk B:  

Haufwerk C:  Haufwerk D:  
 

Abfallart (AVV) 

AVV 170107  Bauschutt gemischt AVV 170102  Ziegel 

AVV 170101  Beton AVV 170103  Fliesen, Keramik 

AVV 170504  Boden und Steine AVV   
Abfallzusammensetzung und Abfalleigenschaften  

Aussehen  unauffällig   oder: Konsistenz  fest        stichfest    pastös 

Geruch  keinen        oder: Vorbehandlung  JA, was: 

Farbe  mehrfarbig   oder: Fremdstoffanteil < 5 Vol. %      JA   NEIN 
Prüfung Verwertungsmaßnahme  
(Anfrage mind. 3 Anlagen, oder schlüssige Begründung) 

Sonderregelung Bayern bzgl. Entfernung  
(Doppelte Entfernung zur Deponie – vgl. StMUV-Schreiben 29.01.2024) 

Schl. Begründung beigefügt?  JA       NEIN Existiert eine Verwertung in max. 
doppelter Entfernung zur Deponie?  

 JA       

Ablehnungen beigefügt?  JA       NEIN  NEIN 
 

Probenahme-Protokoll Analysebericht 

Liegt vor  JA        NEIN (siehe unten) Liegt vor  JA        NEIN (siehe unten) 

Ist beigefügt  JA Ist beigefügt  JA 

Labor / Datum  Labor / Datum  

Probennahme: Protokoll: Prüfbericht: Nr.: 
 

Falls NEIN: Ausnahme gem. DepV §8 (8)?     JA                      Fotos:   JA        NEIN 
 

PFC-Analyse: Material ist analysiert?   JA   NEIN    Es besteht ein Erfordernis?    JA     NEIN 

 

Verantwortliche Erklärung:  
„Ich versichere, dass der angelieferte Bauabfall die Kriterien für eine Ablagerung in einer DK 0 -Deponie gemäß DeponieV erfüllt, insbesondere keine 
Zuordnungskriterien des Anhangs 3 für die Deponieklasse 0 überschritten werden. Der angelieferte Bauabfall ist mineralisch und unbelastet. Außerdem 
erfolgt die Lieferung des Bauschutts unter Beachtung der GewAbfV §8 (2) Satz 1 und Satz 3 i.V.m §9 (4) Satz 1. (technische Unmöglichkeit der Sortie-
rung und Aufbereitung)“ sowie unter Einhaltung der EBV (Ersatzbaustoff-V, gültig ab 08/2023) bzw. der DepV (in der ab 01/2024 gültigen Fassung).“ 

Datum 
 
 
 

Firmenstempel 
 
 
 

Name Unterschrift 

Annahme-Erklärung der DBR (Voraussetzung für die Annahme des Bauschutts) 
Datum Firmenstempel 

 
 
 

Name Unterschrift 

 


